
 

 

TRAKTANDENLISTE DES GEMEINDERATES OPFIKON 
 

SITZUNG VOM Montag, 3. Juni 2024 
 
 
 
 E I N L A D U N G 
 _______________ 
 
 zur 14. Sitzung 
 
Zeit: 19:00 Uhr 
 
Ort: Singsaal Lättenwiesen 
 
 
TRAKTANDEN: 
 
1.   Mitteilungen 

2.   Protokoll der 13. Sitzung vom 6. Mai 2024 

3. 
  

Motion Björn Blaser (FDP) und Mitunterzeichnende "Austritt aus dem 
Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Zürich" - Begründung 

4. 
  

Postulat David Sichau (Grüne) und Milena Brasi (NIO@GLP) und Mitun-
terzeichnende "Förderung & Ausbau von Solarenergie in Opfikon" - Be-
antwortung 

5. 
  

Revision Verordnung über die Energie- und Wasserversorgung 
Verabschiedung zur Festsetzung durch den Gemeinderat 

    
 
 
Opfikon, 21. Mai 2024 PRÄSIDENT 
 Jeremi Graf 
 
 ______________________________________________________________  

 

Die Gemeinderatssitzung ist öffentlich. Sie sind freundlich eingeladen, der 
Ratssitzung beizuwohnen. 

 ______________________________________________________________  
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Geschäftskontrolle Gemeinderat, Offene Geschäfte Stand: 16. Mai 2024 

Offene Geschäfte Amtsperiode 2022/2026 Nr. Eingang z.Zt. 
bei 

Vor-
stoss 

Termine Bemerkungen 

Postulat David Sichau (Grüne) und Milena Brasi 
(NIO@GLP) und Mitunterzeichnende  
"Förderung & Ausbau von Solarenergie in Opfikon" 

162/23 03.04.23 SR P 05.06.24 
Beantwortung 
pendent 

Postulat Helen Oertli und David Sichau (Grüne) und Mitun-
terzeichnende "Leitbild Biodiversität im Siedlungsraum" 

169/23 03.07.23 SR P 01.10.24 
Beantwortung  
pendent 

Postulat Jeremi Graf (SP) und Mitunterzeichnende "Ge-
meinschaftszentrum in Opfikon - eine Chance nutzen" 

170/23 03.07.23 SR P 01.10.24 
Beantwortung 
pendent 

Revision Verordnung Energie- und Wasserversorgung 
Festsetzung durch den Gemeinderat 

171/23 13.07.23 GPK    

Stellenbedarf Stadtverwaltung 
Antrag auf Festsetzung eines Stellendachs 2025-2029 

187/24 30.01.24 GPK    

Sanierung und Teilerweiterung Schulanlage Mettlen 
Bewilligung Baukredit von CHF 48'200'000 

190/24 07.03.24 RPK    

Spitex Opfikon, Integration in die Stadtverwaltung bezie-
hungsweise in die Strukturen des Alterszentrums Gibeleich 

191/24 07.03.24 GPK    

Sanierung Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse  
Genehmigung Bauabrechnung 

192/24 07.03.24 RPK    

Genehmigung Jahresrechnung 2023 der Stadt Opfikon 193/24 28.03.24 RPK    

Geschäftsbericht 2023 194/24 28.03.24 GPK    

Motion Björn Blaser (FDP) und Mitunterzeichnende "Austritt 
aus dem Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen 
Zürich" 

195/24 06.05.24 
BGR / 
GR 

M  Begründung pendent 
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tung 



Bjôrn Blaser

Mitglied des Gemeinderates

FDP-Fraktion

Geschâftsleitung Gemeinderat

Oberhauserstrasse 26

8L52 Glattbrugg

Opfikon, I2.O3.2O24

Motion gemâss Art. 33 des Organisationserlass Gemeinderat

aAustritt aus dem Schutzverband der Bevôlkerung um den Flughafen Zûrichr

Begrûndung:

Am 3. Màrz2024 haben 43.62o/o der Stimmbevôlkerung in Opfikon ihr Stimmrecht

wahrgenommen und ûber die Zukunftsplàne des Flughafen Turich abgestimmt. Ein

wuchtiges Ja von 67,52 o/o (der grôsste Ja Anteil von allen Anwohnergemeinden des

Flughafens) zur Verlângerung der Piste 32 und 28. Ein Ja zu mehr Sicherheit, Pùnktlichkeit

und mehr Nachtruhe. Ein Bekenntnis zum Flughafen und dem Wirtschaftsstandort Zùrich.

lm Moment sind wir noch Mitglied beim Schutzverband der Bevôlkerung um den Flughafen

Zùrich. Ein Verband, der an vorderster Front gegen die Pistenverlângerungen gekâmpft hat.

Ein Verband, der mit unseren Verbandsbeitràgen einen Abstimmungskampf gefûhrt hat,

welcher nicht die lnteressen unserer Bevôlkerung von Opfikon vertritt. Ein Verband, in

welchem wir als angrenzende Gemeinde an den Flughafen kein erhebliches Mitspracherecht

haben und unserer Meinung nach nur ungenûgend gehôrt werden.

Wir schliessen uns lieber der Nachbarsgemeinde Wallisellen an, welche den Austritt bereits

vollzogen hat, als uns von Gemeinden wie Turbenthal, Fislisbach und Mellikon eine

Kampagne oder eine Verbandsmeinung aufzwingen zu lassen.

Allfâllige Sorgen der Bevôlkerung kônnen wir direkt im Kantonsrat, bei der

Volkswirtschaftsdirektion sowie beim BAZL platzieren.

Antrag

Der Stadtrat wird beauftragt, den fristgerechten Austritt aus dem Schutzverband per Ende

2024 in die Wege zu leiten.

0S. Mai Z0?tt

am

laser

Fûr die FDP-Fraktion
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Mitunterzeichende:

Name Vorname

Balimann Kathrin

Bûhrer Manuela

Pante Heidi

Signer Seline

Bûhrer Gregor

Petrovic Dario

Partei

FDP

FDP

FDP

FDP

FDP

FDP

Unterschrift



M tunterze chende:

Name Vorname Parte

Rouiller Patrick Die Mitte
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David Sichau GrUne
Milena BrasiGLP

EINGEGANGTN

o3.APa4ç
M itglieder des Gemeinderates

Geschâfisleitung Gemei nderat
Oberhauserstrasse 25
8152 Glattbrugg

Opfikon, 26. Màrz2O23

Postulat gemâss Art. 36 des Organisationserlass Gemeinderat

Fôrderung & Ausbau von Solarenergie in Opfikon

Eine sichere Energieversorgung zu attraktiven Preisen ist ein wichtiger Bestandteil
einer attraktiven Gemeinde. Die Stadt Opfikon ist im Moment Uberwiegend von exter-
nen Stromproduzierenden abhângig und damit auch den Entwicklungen auf dem
Strommarkt ausgesetzt. Diese Abhàngigkeit kann reduziert und die lokale Wertschôp-
fung erhôht werden, indem vermehrt Energie lokal produziert wird. Zudem kann die
Netzstabilitât erhôht werden, da die Energie lokal verbraucht wird und nicht ûber wei-
te Strecken transportiert werden muss. Aufgrund der Lage von Opfikon ist insbeson-
dere der Ausbau von Photovolatik-Anlagen sinnvoll.

ln Opfikon werden pro Jahr 160 G\ Jh Strom verbraucht. Davon stammen nur 333
M\Mr aus der lokalen PV-Produktion. Der Zubau von PV-Anlagen in Opfikon war in
den Ietzten Jahren bescheiden (35kW in2O21und 63kW in2022).

Von den sehr gut geeigneten Dachflâchen in Opfikon werden gemàss einer Auswer-
tung des Tagesanzeigers f,ezeit nur 3.8% genutzt. Mit 50,9 GWh bleibt also noch viel
Potenzial ungenutzt. Wenn dieses Potential erreicht wûrde, kônnte 31% des notwen-
digen Stroms in Opfikon lokal und nachhaltig produziert werden.

Daher bitten wir den Stadtrat folgende ldeen zu prûfen und môgliche Massnahmen
vozuschlagen, wie der PV-AuSbau in Opfikon beschleunigt werden kann:

Alle Gebâude und Grundstûcke im BesiE der Stadt Opfikon sollen hinsichtlich
ihres Solarpotenzials auf Dâchern, Fassaden und versiegelten Flâchen tiber-
prûft werden. Geeignete Flâchen werden kuzfristig durch die Stadt Opfikon
oder die Energie Opfikon mit Solaranlagen bestûckt.
Die Hauseigentûmerinnen und -eigentûmer sollen verstârkt sensibilisiert wer-
den. Das kann durch lnformationsveranstaltungen geschehen, aber auch
durch Direktansprache der Hauseigentùmerinnen und -eigentUmer durch Ener-
gie Opfikon oder die Stadt Opfikon.
Mehr Anreize fûr Private schaffen:

o Fôrderprogramm der Energie Opfikon so anpassen, dass auch grôssere
Anlagen gefôrdert werden. Auch Solarthermieanlagen sollten gefôrdert
werden.
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o Einen Einspeisetarif einfûhren, der eine langfristig stabile Vergûtung
sicherstellt. Der Einspeisetarif sollte fûr einen bestimmten Zeitraum fest-
geschrieben werden.

o Firr Mieterinnen und Mieter sowie Bewohnerinnen und Bewohner von
Eigentumswohnungen kônnte z.B. eine gemeinsame Bestellung von
Balkonkraftwerken organisiert werden. Durch die Sammelbestellung
kônnten die Kosten gûnstiger werden.

o Balkonkraftwerke sind temporâre, unkompliziert entfernbare Modifikatio-
nen an einer Hausfassade. Trotzdem braucht es Stand jetzt das Einver-
stândnis der Vermieter- oder Stockwerkeigentûmerschaft. Welche Môg-
lichkeiten bestehen auf kommunaler Ebene, damit Wohnungen ohne
dieses Einverstândnis mit Solarpanels ausgestattet werden kônnen?

o Die Energie Opfikon baut Fachwissen und Kompetenzen aus, um als
Komplettanbieterin (Contracting) fÛr grôssere Anlagen auftreten und
Solaranlagen selbst planen, finanzieren, bauen und betreiben zu kôn-
nen.

Anpassung der Bauordnung:
o EinfUhrung einer Solarpflicht prûfen, fûr versiegelte Flâchen wie z.B.

Parkplâtze ab einer bestimmten Grôsse.
o PrUfung von Massnahmen zur Nachrûstung von Lârmschutzwânden in

Opfikon mit Solaranlagen und Einfûhrung einer Pflicht f[ir neue Lârm-
.schutzwânde dort, wo ein guter Solarertrag môglich ist.

o Festlegung von Ausbauzielen fûr Solar in Opfikon und jâhrliche Anpas-
sung der Fôrdermassnahmen (2.8. Fôrdermittel oder Einspeisevergû-
tung) zur Erreichung der Ausbauziele.

D5;J*
David Sichau Milena Brasi
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ANTRAG DES STADTRATES OPFIKON

23. April 2024
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SITZUNG VOM

SEITE

Postulat David Sichau (Grûne) und Milena Brasi (NIO@GLP) und Mitunter-
zeichnende "Fôrderung & Ausbau von Solarenergie in Opfikon"
Beantwortung 8.3.0

Gestûtzt auf den Antrag des Stadtrates vom 23. April 2024 und auf Art. 18, lit d
der Gemeindeordnung sowie Art 38 des Organisationserlasses des Gemeinde-
rates

BESCHLI ESST DER GEMEINDERAT:

1. Die Antwort des Stadtrats zum Postulat "Fôrderung & Ausbau von Solar-
energie in Opfikon" von David Sichau (Grûne) und Milena Brasi (NIO@GLP)
und Mitunterzeichnende wird positiv zur Kenntnis genommen.

2. Das Postulat wird als erledigt abgeschrieben

3. Mitteilung durch Protokollauszug an:

- David Sichau
- Milena Brasi
- Stadtrat
- Bau und lnfrastruktur
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SITZUNG VOM

SEITE

BERICHT

1. Ausgangslage

Der Gemeinderat David Sichau (Grûne) und die Gemeinderâtin Milena Brasi
(NlO@GLP) und Mitunterzeichnende haben am 3. April 2023 das Postulat "Fôr-
derung & Ausbau von Solarenergie in Opfikon" eingereicht. Die Geschâftslei-
tung des Gemeinderates hat die Mitglieder des Stadt- und Gemeinderates am
6. April 2023 ûber den Eingang des Postulats in Kenntnis gesetzt. Das Postulat
wurde an der Gemeinderatssitzung vom 8. Mai 2023 durch David Sichau im Rat
begrûndet. Der Stadtrat hat die Entgegennahme mit Beschluss Nr. 2023-127
vom 23. Mai 2023 beschlossen und den Ressortvorstand Gesellschaft beauf-
tragt, dem Stadtrat einen Beantwortungsentwurt zu Beschlussfassung vorzule-
gen. An der Gemeinderatssitzung vom 5. Juni 2023 wurde das Postulat vom
Gemeinderat Uberwiesen. Gemâss Art. 38 Organisationserlass Gemeinderat
hat der Stadtrat innert 12 Monaten nach der Ubenrueisung dem Rat Bericht zu

erstatten.

2. Postulat

Die Stadt Opfikon ist im Moment ûberwiegend von externen Stromproduzieren-
den abhângig und damit auch den Entwicklungen auf dem Strommarkt ausge-
setzt. Diese Abhângigkeit soll reduziert und die lokale Wertschôpfung erhôht
werden, indem Energie vermehrt lokal produziert wird. Damit soll auch die Netz-

stabilitât erhôht werden, da die Energie lokal verbraucht wûrde und nicht Ûber

weite Strecken transportiert werden mûsste. Momentan stammt nur wenig
Strom aus der lokalen PV-Produktion, obwohl sehr gut geeignete Dachflâchen
vorhanden wâren.

lm Postulat bitten David Sichau und Milena Brasi den Stadtrat, ihre ldeen zur
Beschleunigung des Ausbaus von Photovoltaik-Anlagen in Opfikon zu prûfen

und dazu geeignete Massnahmen vorzuschlagen.

3. Beantwortung des Postulats

ln Opfikon wird pro Jahr rund 160'000'000 kwh Energie konsumiert. lm

Jahr 2O2l wurden in der Stadt Opfikon 489 kWp PV-Leistung dazu gebaut, was

einer Energiemenge von rund 440'000 kWh entspricht. lm Jahr 2022 kamen

weitere 675 kWp mit einem Solarenergieertrag von rund 607'000 kWh dazu. Die

Tendenz ist steigend.

Alle Gebâude und Grundstûcke im Besitz der Stadt Opfikon sollen hin'
sichtlich ihres Solarpotenzials auf Dâchern, Fassaden und versiegelten
Flâchen ûberprtiftwerden. Geeignete Flâchen werden kurzfristig durch die
Stadt Opfikon oder die Energie Opfikon mit Solaranlagen bestÛckt.
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Die Stadt Opfikon hat in den letzten Jahren bei allen stadteigenen Dâchern, die
baulich verândert werden mussten, vorgângig die Nutzbarkeit fûr Photovoltaik-
anlagen Uberprûft und wo dies môglich und die Eignung gut war, Photovoltaik-
anlagen installiert.

In den letzten Jahren wurden folgende ôffentlichen Gebâude mit Photovoltaik-
anlagen ausgerûstet:

Hauptsammelstelle lm Rohr, Rohrholzstrasse 53 (2017)
Vordach Werkhofgebâude, Oberhauserstrasse 27 (2019)
Sporthalle, Schulstrasse 1 0 (2021)
Erweiteru ngsbau Stadthaus (2022\
Primarsch u lan lage Glattpark, D ufa ux-Strasse 20 (2023)
Sportanlage Au, Austrasse 2 (2023\

Gegenwârtig in Planung sind folgende Photovoltaik-Anlagen:
Neubau der Schulanlage Bubenholz
Sanierung und Teilerweiterung der Schulanlage Mettlen
Turnhallendach der Schulanlage Halden

Die Hauseigentûmerinnen und Hauseigentûmer sollen verstârkt sensibili-
siert werden. Das kann durch lnformationsveranstaltungen geschehen,
aber auch durch Direktansprache der Hauseigentûmerinnen und Hausei-
gentûmer durch Energie Opfikon AG oder die Stadt Opfikon.

Die HauseigentUmerinnen und Hauseigentùmer werden kontinuierlich und re-
gelmâssig ûber folgende Kommunikationskanâle der Energie Opfikon AG
(EOAG) sensibilisiert:

Regelmâssige lnformationen im vierteljâhrlich erscheinenden Magazin
ENERGIE (ehem. Magazin STROM) der EOAG, welches alle Opfiker Haus-
halte kostenlos erhalten
Energiepfad Opfikon seit Herbsl 2022
Beratungsangebot der EOAG fÛr HauseigentÛmer - Solarexperten der
EOAG beraten Hauseigenttimer individuell und kostenlos
Website der EOAG

Mehr Anreize fûr Private schaffen:
Fôrderprogramm der Energie Opfikon AG so anpassen, dass auch grôs-
sere Anlagen gefôrdert werden. Auch Solarthermie anlagen sollten gefôr-
dert werden. Einen Einspeisetarif einfûhren, der eine langfristig stabile
Vergûtungsicherstellt. Der Einspeisetarif sollte fûr einen bestimmten Zeit-
raum festgeschrieben werden.

Die Fôrderung von Photovoltaikanlagen wird national gemâss Energiegesetz
(EnG, SR 730.0) mit zwei Fôrderinstrumenten unterstûtzt: Mit einem einmaligen
investitionsbeitrag und der kostendeckenden EinspeisevergUtung fÛr Photovol-

taikanlagen. Gemâss der "Richtlinie zur Fôrderung alternativer Energieerzeu-
gungsaÀlagen und der rationellen Elektrizitâtsanwendung vom 1 . Juli 2022" fÔr'

àert Oie eÔnC Photovoltaikanlagen inklusive Solarthermieanlagen basierend
ffiW
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auf dem EnG mit einem einmaligen lnvestitionsbeitrag, falls das Kostendach von
CHF 10'000 mit den Bundes- und Kantonsfôrdergeldern fûr den Gesuchsteller
noch nicht erreicht ist. Anlagen in Gebâuden mit grôsseren inneren Wârmequel-
len wie lT Rechenzentren werden von der EOAG nicht unterstûtzt, da fUr die
grôsseren Anlagen das Kostendach von CHF 10'000 an Fôrdergeldern bereits
mit kantonalen und nationalen Fôrdermittel erreicht wird.

Mit Revision derVerordnung ûber die Energie und Wasserversorgung (EuWW)
ist die Finanzierung und Fôrderung von Photovoltaik- und Solarthermieanlagen
ûber einen Energiefonds vorgesehen. Sobald die Eu\MA/ genehmigt und
rechtskrâftig ist, kann das Fondsreglement ausgearbeitet werden.

Fûr Mieterinnen und Mieter sowie Bewohnerinnen und Bewohner von Ei-
gentumswohnungen kônnte zum Beispiel eine gemeinsame Bestellung
von Balkonkraftwerken organisiert werden. Durch die Sammelbestellung
kônnten die Kosten gûnstiger werden.

Gemeinsame Anlagen bei Stockwerkeigentum oder bei anderen Grundeigentû-
mern sind môglich. Bei jedem Gesuch ist unabhângig vom Bauverfahren oder
Meldeverfahren das Einverstàndnis des Eigentûmers einzuholen.

Bal kon kraftwerke si nd tem porâre, u n kom pl iziert entfern bare Mod ifi katio-
nen an einer Hausfassade. Trotzdem braucht es Stand jetzt das Einver-
stândnis der Vermieter- oder StockwerkeigentÛmerschaft. Welche Môg-
lichkeiten bestehen auf kommunaler Ebene, damit Wohnungen ohne die-
ses Einverstândnis mit Solarpanels ausgestattet werden kônnen?

Das kantonale Baugesetz verlangt fûr sâmtliche Bauvorhaben das Einverstând-
nis der Eigentûmer. Daher ist es nicht môglich, dass ein Mieter ein Baugesuch
ohne Einverstândnis der Eigentûmer einreichen kann. Weiter sind vom Mieter
die Vorschriften gemâss Mietrecht und die Vorschriften des Privatrechts einzu-
halten, die das ôffentliche Recht nicht Ubersteuern kann.

Die Energie Opfikon baut Fachwissen und Kompetenzen aus, um als Kom'
plettanbieterin (Contracting) fûr grôssere Anlagen auftreten und Solaran-
lagen selbst planen, finanzieren, bauen und betreiben zu kônnen.

Das Fachwissen und die Kompetenzen sind bei der EOAG vorhanden. Die E-

OAG berât lnteressierte individuell zu geeigneten PV-Anlagen und deren Wir-
kung fûr das betroffene Gebâude.

Anpassung der Bauordnung:
Einfûhrung einer Solarpflicht prùfen, fûr versiegelte Flàchen wie zum Bei'
spiel Parkplâtze ab einer bestimmten Grôsse.

Gemâss g 10 des kantonalen Energiegesetzes vom 1. September2022 mÛs-

sen Neubauten und Erweiterungen von bestehenden Gebâuden wie Aufsto-
ckungen oder Anbauten so gebaut und ausgerûstet werden, dass fÛr Heizung,

Warmwasser, Lûftung und Klimatisierung môglichst wenig Energie benôtigt
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wird. Bei Neubauten muss ein Teil der benôtigten Elektrizitât selbst erzeugt wer-
den.

Da fur PV-Anlagen je nach Lage sehr unterschiedliche Anforderungen gelten
und die Kernzonen, der Denkmalschutz, der Grundwasserschutz, die Blendwir-
kung (Flughafen) etc. berûcksichtigt werden mûssen, ist die Einfûhrung einer
Solarpflicht in der Bau- und Zonenordnung (BZO) kaum môglich.

Prûfung von Massnahmen zur Nachrûstung von Lârmschutzwânden in
Opfikon mit Solaranlagen und Einfûhrung einer Pflicht fûr neue Lârm-
schutzwânde dort, wo ein guter Solarertrag môglich ist.

Ftir Strasseninfrastrukturen wurde im Kanton ZUrich ein Potenzial von 29 GWh
pro Jahr ermittelt. Fûr Autobahnen und Lârmschutzwânde ist das Bundesamt
fûr Strasse ASTRA zustândig, die Lârmschutzwânde sind Bundeseigentum und
nicht Eigentum der Stadt Opfikon. Abgesehen von den Eigentumsverhâltnissen
ist die lnstallation von PV-Anlagen wegen der Bauvorschriften ausserhalb der
Bauzone und den hohen Anforderungen an die Verkehrssicherheit kaum um-
setzbar. Gemâss Abklârungen mit der EOAG ist derWirkungsgrad fUr senkrecht
installierte Photovoltaikanlagen grundsâtzlich unbefriedigend (Ausnahme im
Winter bei tiefem Sonnenstand).

Festlegung von Ausbauzielen fûr Solar in Opfikon und jàhrliche Anpas-
sung der Fôrdermassnahmen (zum Beispiel Fôrdermittel oder Einspeise-
vergiitung) zur Erreichung der Ausbauziele.

Mit den Energiestadtmassnahmen 2023-2026 hat der Stadtrat Massnahmen
zum Ausbau von Photovoltaikanlagen definiert. Es werden private Anlagen mit-
tels lnformation gefôrdert, es sollen 100 zusâtzliche Dâcher geprûfi werden,
Parkplâtze und âhnliche Freiflâchen nach Môglichkeit mit PV-Anlagen ausge-
rûstet und Anlagen finanziell gefôrdert werden, die fUr die Stromproduktion im
Winter optimiert sind. Môgliche Fôrdermassnahmen werden nach lnkrafttreten
der revidierten Eu\MA/ im Fôrderreglement festgelegt.

Mit den Energiestadtmassnahmen 2023-2026 hat der Stadtrat Massnahmen
zum Ausbau von Photovoltaikanlagen definiert. Der Stadtrat ist itberzeugt, dass
der Ausbau von Solarenergie in der Energiestadt Opfikon dank der bereits be-

schlossenen Massnahmen weiter zunimmt.

4. Antrag

Dem Gemeinderat wird beantragt, das Postulat, gestûtzt auf die Beantwortung
des Stadtrats, als erledigt abzuschreiben.

KK=W



ANTRAG DES STADTRATES OPFIKON

23. April 2024
6von6

NAMENS DES STADTRATES
Prâsid Stadtschreiber

SITZUNG VOM

SE]TE=ov
>__

LL
\o
l--a
sq

? fil
Roman Schmid li Ble

ffi'{qw



=ov
E

LL
\o
l'-o
sq

PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

23. April 2024
2024-100
1von2

SITZUNG VOM

BESCHLUSS NR.

SEITE

Postulat David Sichau (Grûne) und Milena Brasi (NlO@GLP) und Mitunter-
zeichnende "Fôrderung & Ausbau von Solarenergie in Opfikon"
Beantwortung 8.3.0

1. Ausgangslage

Der Gemeinderat David Sichau (Grûne) und die Gemeinderâtin Milena Brasi
(NIO@GLP) und Mitunterzeichnende haben am 3. April 2023 das Postulat "Fôr-
derung & Ausbau von Solarenergie in Opfikon" eingereicht. Die Geschâftslei-
tung des Gemeinderates hat die Mitglieder des Stadt- und Gemeinderates am
6. April 2023 ûber den Eingang des Postulats in Kenntnis gesetzt. Das Postulat
wurde an der Gemeinderatssitzung vom 8. Mai 2023 durch David Sichau im Rat
begrûndet. Der Stadtrat hat die Entgegennahme mit Beschluss Nr. 2023-127
vom 23. Mai2023 beschlossen und den Ressortvorstand Gesellschaft beauf-
tragt, dem Stadtrat einen Beantwortungsentwurf zu Beschlussfassung vorzule-
gen. An der Gemeinderatssitzung vom 5. Juni 2023 wurde das Postulat vom
Gemeinderat ûberwiesen. Gemâss Art. 38 Organisationserlass Gemeinderat
hat der Stadtrat innert 12 Monaten nach der Ubenrueisung dem Rat Bericht zu
erstatten.

2. Postulat

lm Postulat bitten David Sichau und Milena Brasi den Stadtrat, ihre ldeen zur
Beschleunigung des Ausbaus von Photovoltaik-Anlagen in Opfikon zu prûfen
und dazu geeignete Massnahmen vorzuschlagen.

3. Beantwortung des Postulats

Als Energiestadt hat der Stadtrat fûr den Zeitraum von 2023-2026 Massnahmen
zu Fôrderung und Ausbau von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) definiert. So
hat die Stadt Opfikon in den letzten Jahren bei allen stadteigenen Dâchern, die
baulich verândert werden mussten, vorgângig die Nutzbarkeit fûr PV-Anlagen
Uberprûft und wo dies môglich war, solche installiert. Auch Hauseigentûmerin-
nen und Hauseigentûmer werden regelmâssig ûber verschiedene Kommunika-
tionskanâle der Energie Opfikon AG (EOAG) bezûglich dem Thema Solarener-
gie sensibilisiert und auf Anfrage individuell beraten. Das Fachwissen und die
Kompetenzen sind bei der EOAG vorhanden.

PV-Anlagen werden national und kantonal gemâss Energiegesetz (EnG, SR

730.0) mit einem einmaligen lnvestitionsbeitrag und einer kostendeckenden
Einspeisungsvergûtung sowie bei Nichterreichen eines Kostendaches zusâtz-
lich mit einem einmaligen Beitrag der EOAG unterstUtzt. Die lnstallation von

"Balkonkraftwerken" fûr Mietende oder bei Stockwerkeigentum ist gemâss Pri-

vatrecht nur nach Einverstândnis des Eigentûmers môglich. Da es fûr PV-Anla-
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gen je nach Zone, Denkmalschutz, Grundwasserschutz etc. viele unterschiedli-
che Anforderungen gibt, ist die Aufnahme einer Solarpflicht in die Bau- und Zo-
nenordnung (BZO) kaum môglich.

Der Stadtrat ist ûberzeugt, dass der Ausbau von Solarenergie in der Energie-
stadt Opfikon dank der bereits beschlossenen Massnahmen weiter zunimmt.

Auf Antrag des Vorstandes Gesellschaft

BESCHLIESST DER STADTRAT

1. Das Postulat "Fôrderung & Ausbau von Solarenergie in Opfikon" wird ge-
mâss den Erwâgungen beantwortet.

2. Dem Gemeinderat wird beantragt, das Postulat, gestûtzt auf die Beantwor-
tung des Stadtrats, als erledigt abzuschreiben.

1. Gegen diesen Beschluss kann, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an
gerechnet, beim Bezirksrat Bûlach, Bahnhofstrasse 3, 8180 BÛlach, innert
30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden ($ 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m.

S 19b Abs. 2 lit. c sowie $ 20 und $ 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begrûndung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit môglich, beizulegen.

2. Mitteilung durch Protokollauszug an:

- David Sichau
- Milena Brasi
- Geschâftsleitung Gemeinderat
- Bau und Infrastruktur

NAMENS DES STADTRATES
Prâsid Stadtschreiber:

Ro hmid

VERSANDT:25.04.2024

leiker
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Revision Verord n u ng Energ ie- u nd Wasserversorg u ng
Festsetzung durch den Gemeinderat 8.3.0

Gestûtzt auf den Antrag des Stadtrates vom 11. Juli 2023 und auf Art. 16 in
Verbindung mit Art. 53, Ziff .7 der Gemeindeordnung

BESCHLIESST DER GEMEINDERAT:

1. Die Revision der Verordnung Energie- und Wasserversorgung der Stadt
Opfikon gemâss Vorlage vom 9. Juni 2023 wird genehmigt.

2. Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Stadtrat
- Bau und lnfrastruktur
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1. Ausgangslage

An der Abstimmung vom 3. Mârz 2002 haben die Stimmberechtigten der politi-
schen Gemeinde Opfikon derAusgliederung der Stâdtischen Werke in die Ener-
gie Opfikon AG (EOAG) mit einer entsprechenden Anpassung der Gemeinde-
ordnung (GO) zugestimmt. Darauf erliess der Gemeinderat die Verordnung ûber
die Energie- und Wasserversorgung vom 29. Oktober 2002 (EuWW).

Mit der Revision der GO vom 26. September 2021 ergânzte der Gemeinderat
die Aufgaben der EOAG im Bereich Wârme- und Kâlteversorgung. Dies hat zur
Folge, dass die Eu\l/W entsprechend angepasst werden muss. Zudem zeigte
sich anlâsslich der Ûberprûfung derVertrâge ûber die Wasser- und Elektrizitâts-
versorgung sowie der Beitragsordnungen, dass die heutigen Rechtsgrundlagen
auf der Stufe der EuM/V nicht auf dem neusten Stand sind. Die Regelungen zu
den GebUhren der Wasserversorgung, den Anschlussgebûhren der Elektrizi-
tâtsversorgung sowie den Abgaben an die Stadt Opfikon mûssen angepasst
werden.

Am 1 1. Màr22021 reichte die EOAG der Stadt einen Antrag zur Anderung der
Eu\l/W ein. Der Stadtrat diskutierte die Antrâge in der Folge unter anderem an
fûnf Workshops am 7. Juli2020, 9. November202l, 29.Màr22022, 23. Au-
gust2022 und 31. Januar 2023 mit Vertretern der EOAG. Die grùndliche Erar-
beitung war notwendig, auch um relevante Verànderungen, die wâhrend des
Prozesses auftraten, zu berUcksichtigen.

Gemâss Art. 16 GO in Verbindung mit Art. 53 Ziff .7 GO ist der Gemeinderat
zustândig fUr den Erlass der Revision der EuWW.

2. Hauptpunkte der Revision

2.1. Wârme- und Kâlteversorgung

Mit der Revision der Gemeindeordnung (GO) vom 26. September 2021 wurde
die Aufgabe Kâlte- und Wârmeversorgung an die EOAG ûbertragen. Gemâss
Art. 53 Ziff .3 GO bietet die EOAG in ausgewâhlten besonders geeigneten Ge-
bieten der Stadt Wârme und Kâlte an. Sie handelt in diesem Bereich nicht ho-
heitlich und kann mit Dritten zusammenarbeiten. Dieser Tâtigkeitsbereich darf
die Aufgabenerfùllung im Bereich Elektrizitâts- und Wasserversorgung nicht ge-
fâhrden. ln untergeordnetem Umfang sollen auch Datendienste angeboten wer-
den (GO Art. 53 Zitf .4). Diese zusâtzlichen Aufgaben sind in die Eu\AAA/ aufzu-
nehmen.

2.2. Energieplan, Wârmeverbund

Mit dem Energieplan vom 14. November 2017 legte der Gemeinderat die Ziele
fûr die Wârmeversorgung behôrdenverbindlich fest. Die Potenziale fûr die
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Wârme- und Kâlteversorgung fûr standortgebundene hochwertige und nieder-
wertige Abwârme sowie fûr regionale erneuerbare Energietrâger wurden geprûft
und die heutige Nutzung, der zukûnftige Bedarf und die Potenziale erneuerbarer
Energien und Abwârme im Bericht zur Energieplanung festgehalten. Die EOAG
erarbeitete eine Machbarkeitsstudie fûr einen Wârme-/Kâlteverbund in der Air-
port City. Der Verbund soll Wàrme und Kâlte zu den einzelnen Liegenschaften
aus einer zentralen Erzeugung liefern.

Mit derAuftragsvergabe eines Wârmeverbundes an die Genossenschaft Elektra
Baselland (EBL) im Jahr 2017 zeigte sich, dass mit den ansâssigen Rechen-
zentren genûgend Abwârme fùr die Versorgung des Gebietes Airport City vor-
handen ist. lnzwischen wird der Energieplan revidiert und zeigt weitere Potenzi-
ale fUr Fernwârme. Damit die EOAG die ihr mit der GO ûbertragene Aufgabe fûr
die Wârme- und Kâlteversorgung erfûllen kann, sind entsprechende Rechts-
grundlagen in die EuM/V aufzunehmen.

2.3. Gebiihren Wasser- und Elektrizitâtsversorgung

Nach geltender Regelung werden in der Wasserversorgung die Hôhe der An-
schlussgebùhren (Netzkostenbeitrâge als Beitrag an die Basisinfrastruktur) so-
wie die Pflicht zur Tragung der Anschlusskosten (direkte Kosten der Anschluss-
leitung) im Reglement fûr die Wasserversorgung festgelegt. Dieses wird vom
Venrualtungsrat der EOAG festgesetzt. ln der Elektrizitâtsversorgung erfolgt die
Regelung in der Beitragsordnung, welche ebenfalls vom Venryaltungsrat der E-
OAG erlassen wird.

Die geltende Regelung in der EUMA/ genûgt den Anforderungen des abgabe-
rechtlichen Legalitâtsprinzips nicht mehr, da sie in Bezug auf die Hôhe der Ge-
bûhren zu unbestimmt ist. Zwar kommen auf die Gebùhren derWasser- und der
Elektrizitâtsversorgung das Kostendeckungs- und das Aquivalenzprinzip zur
Anwendung. Doch lâsst sich daraus die maximale Hôhe der Netzkostenbeitrâge
nicht ableiten, so dass keine wirksame Begrenzung des Spielraums der EOAG
fÙr die Festlegung der Hôhe der Gebûhr vorliegt. Das Legalitâtsprinzip verlangt,
dass bei einer ôffentlichen Abgabe mindestens die Grundzùge ihrer Hôhe in ei-
nem Gesetz im formellen Sinn geregelt werden.

lm Kapitel lll werden die Gebûhren und Vertragspreise in der neuen Eu\AA/V so
geregelt, dass beim Netzkostenbeitrag sowohl beim Wasser als auch beim
Strom eine Bandbreite festgelegt wird. Bei den wiederkehrenden GebUhren wird
beim Wasser eine Bandbreite der Kostenanteile von GrundgebUhr und Ver-
brauchspreis bestimmt. Beim Strom gilt die Bundesgesetzgebung. Mit diesen
Festlegungen wird das Legalitâtsprinzip erfûllt.

2.4. Konzessionsabgabe

ln Opfikon wurde eine Abgabe an die Stadt Opfikon fUr die Ûbertragung der
Aufgaben im Bereich der Elektrizitâtsversorgung erhoben. Aufgrund eines Ver-
waltungsgerichtsurteils wurde diese Abgabe Uberprûft. Die Abklârungen erga-
ben, dass eine solche Abgabe weder fûr die Benutzung des ôffentlichen Grun-
des, noch als Lenkungs-, Kausalabgabe oder Steuer zulâssig ist. Sie wurde
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deshalb an der Stadtratssitzung vom 12. April 2022 aufgehoben. Entsprechend
wurde diese Abgabe in der neuen EUWW gestrichen.

2.5. Energiefonds

Der Stadtrat sprach sich an der Sitzung vom 31. Januar 2023 fûr die Fôrderung
erneuerbarer elektrischer Energie und von Energiesparmassnahmen aus. Dazu
soll ein Zuschlag auf dem Netznutzungsentgelt erhoben werden und damit ein
Energiefonds geâufnet werden. Der Zuschlag soll zwischen 0.2 und 0.5 Rappen
pro Kilowattstunde betragen. Damit sollen eigene Anlagen erstellt, Fôrderbei-
trâge ausgerichtet und Beratung und Dienstleistungen angeboten werden. Der
zweckgebundene Energiefonds ist als unselbstândiger Fonds durch die EOAG
zu unterhalten.

2.6. Mangellagen

Die Sicherstellung der Wasserversorgung in schweren Mangellagen ist Teil der
Wasserversorgung. Das kantonale Recht (S 27 Abs. 4 i.V.m. $ 28 Abs. 1 Was-
sergesetz WsG) lâsst keine vollstândige Ùbertragung der Notwasserversorgung
von der Gemeinde auf Dritte zu. Die EOAG kann deshalb die Stadt nur unter-
stûtzen. Die Stadt Opfikon bleibt aber weiterhin verantwortlich. Die Kosten fUr
die Vorbereitung der Wasserversorgung in schweren Mangellagen fliessen in

die Spartenrechnung der Wasserversorgung ein und werden durch die ordentli-
chen Wassergebûhren finanziert.

2.7, Zusam mensteltu ng wichtigste Ânderungen

Verankerung Wârme- und Kâlteversorgung sowie Datendienste: neuer
Art. 1 it. b, neuer Art. 2b
Den heutigen Anforderungen genûgende Rechtsgrundlage fûr Netzkosten-
beitrâge (bisher: "AnschlussgebUhren"), Netzanschlussbeitrâge und periodi-
sche Gebûhren der Wasserversorgung: Art. 13, 13a, 14, 15 und 15a
Abschaffung (Konzessions-) Abgabe: alten Art. 24 streichen
Energiefonds: neuer Ar1" 24
Aktualisierung div. Bestimmungen: Art. 3; 16; 19;25a
Redaktionelle Anpassungen: Einleitung, Art. 10, 11, 12,21

2.8. Preisûberwacher

Die Gemeinden oder Kantone, welche Wasser- oderAbwassergebûhren geneh-
migen oder festlegen, sind grundsâtzlich verpflichtet, dem PreisUbenrvacher vor
dem definitiven Entscheid die entsprechenden Unterlagen zur Stellungnahme
zu unterbreiten (Art. 14 Preisùberwachungsgesetz PUG). Die vorliegende Fas-
sung der Eu\l/W wurde dem Preisûberwacher zur Anhôrung zugestellt. Nach
einer summarischen Prûfung der eingereichten Unterlagen bestâtigte der Preis-
Uberwacher mit Schreiben vom 20. Juni 2023, dass keine Einwânde gegen die
Anpassung der Verordnung ûber die Energie- und Wasserversorgung EUWW
vorliegen und somit auf eine vertiefte Prûfung und die Abgabe einer formellen
Empfeh lu ng verzichtet wi rd.
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3. Fazit

Mit der Revision werden zwingend notwendige Anpassungen an gUltige Rechts-
grundlagen namentlich im Bereich der Gebûhren und Abgaben sichergestellt.
Die EuWW wird in Bezug auf neue Aufgaben modernisiert. So werden die Neu-
erungen der Gemeindeordnung zur Wârme- und Kâlteversorgung aufgenom-
men und geregelt. Zudem wird mit der Einrichtung eines Energiefonds die Fôr-
derung erneuerbarer Energien massgeblich gestârkt.

4. Antrag

Dem Gemeinderat wird beantragt, die Revision der Verordnung der Energie-
und Wasserversorgung gemâss Vorlage vom 9. Juni 2023 zu genehmigen.

NAMENS DES STADTRATES
Prâsident: Stadtschreiber:qL
Roman Schmid iker
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Revision Verordnung ûber die Energie- und Wasserversorgung
Verabschiedung zur Festsetzung durch den Gemeinderat 8.3.0

1. Ausgangslage

An der Abstimmung vom 3. Mârz 2002 haben die Stimmberechtigten der politi-
schen Gemeinde Opfikon derAusgliederung der Stâdtischen Werke in die Ener-
gie Opfikon AG (EOAG) mit einer entsprechenden Anpassung der Gemeinde-
ordnung (GO) zugestimmt. Darauf erliess der Gemeinderat die Verordnung ùber
die Energie- und Wasserversorgung vom 29. Oktober 2002 (EuWW).

Mit der Revision der GO vom 26. September 2021 ergânzte der Gemeinderat
die Aufgaben der EOAG im Bereich Wârme- und Kâlteversorgung. Dies hat zur
Folge, dass die Eu\f/W entsprechend angepasst werden muss. Zudem zeigte
sich anlâsslich der Ûberprûfung der Vertrâge Uber die Wasser- und Elektrizi-
tâtsversorgung sowie der Beitragsordnungen, dass die heutigen Rechtsgrund-
lagen auf der Stufe der Eu\l/W nicht auf dem neusten Stand sind. Die Rege-
lungen zu den GebUhren der Wasserversorgung, den AnschlussgebUhren der
Elektrizitâtsversorgung sowie den Abgaben an die Stadt Opfikon mûssen ange-
passt werden.

Am 1 1. Mârz2021 reichte die EOAG der Stadt einen Antrag zur Anderung der
Eu\AA/V ein. Der Stadtrat diskutierte die Antrâge in der Folge unter anderem an
fUnf Workshops mit Vertretern der EOAG. Die grûndliche Erarbeitung war not-
wendig, auch um relevante Verânderungen, die wâhrend des Prozesses auftra-
ten, zu berûcksichtigen.

Gemâss Art. 16 GO in Verbindung mit Art. 53 Ziff .7 GO ist der Gemeinderat
zustândig fUr den Erlass der Revision der Eu\AA/V.

2. Hauptpunkte der Revision

Mit der Revision der GO vom 26. September 2021wurde die Aufgabe fûr Kâlte
und Wârme an die EOAG ûbertragen. Die geltende Regelung fûr die Wasser-
und Elektrizitâtsversorgung in der EuWW genUgt den Anforderungen des ab-
gaberechtlichen Legalitâtsprinzips nicht, da sie in Bezug auf die Hôhe der Ge-
bUhren zu unbestimmt ist. Das Legalitâtsprinzip verlangt, dass bei einer ôffent-
lichen Abgabe mindestens die Grundzûge ihrer Hôhe in einem Gesetz im for-
mellen Sinn geregelt werden.

Weiter ist im bestehenden Vertrag ûber die Elektrizitâtsversorgung zwischen
der Stadt Opfikon und der EOAG eine Abgeltung der EOAG an die Stadt
Opfikon festgelegt. Die Abgabe fûr die Ûbertragung der Aufgaben im Bereich
der Elektrizitâtsversorgung ist nicht zulâssig, weshalb sie mit Stadtratsbe-
schluss Nr.2022-76 vom 12. April2022 aufgehoben wurde.rfl
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Der Stadtrat sprach sich an der Sitzung vom 31. Januar 2023 fUr die Fôrderung
erneuerbarer elektrischer Energie und von Energiesparmassnahmen aus. Dazu
soll ein Zuschlag auf dem Netznutzungsentgelt erhoben werden und damit ein
Energiefonds geâufnet werden. Der Zuschlag soll zwischen 0.2 und 0.5 Rappen
pro Kilowattstunde betragen. Damit sollen eigene Anlagen erstellt, Fôrderbei-
trâge ausgerichtet und Beratung und Dienstleistungen angeboten werden. Der
zweckgebundene Energiefonds ist als unselbstândiger Fonds durch die EOAG
zu unterhalten.

Zudem ist die Regelung zur Sicherstellung der Wasserversorgung in schweren
Mangellagen ungenûgend und muss auf die kantonalen Rechtsgrundlagen an-
gepasst werden.

Die Anderungen der Vorschriften fûr Wassergebûhren bedingen nach Art. 14
PreisUberwachungsgesetz (PUG) die Anhôrung des Preisùberwachers. Mit
Schreiben vom 20. Juni 2023 bestâtigte der Preisûberuuacher, dass keine Ein-
wânde gegen die Anpassung der Verordnung ùber die Energie- und Wasser-
versorg ung Eu\l/W vorliegen.

Auf Antrag des Vorstandes Bau und lnfrastruktur

BESCHLIESST DER STADTRAT:

1. Der Revision der Verordnung Energie- und Wasserversorgung der Stadt
Opfikon gemâss Vorlage vom 9. Juni2023 wird zugestimmt.

2. Dem Gemeinderat wird beantragt, die Revision der Verordnung Energie-
und Wasserversorgung gemâss Vorlage vom 9. Juni 2023 zu genehmigen.

3. Gegen diesen Beschluss kann, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an
gerechnet, beim Bezirksrat Bûlach, Bahnhofstrasse 3, 8180 BUlach, innert
30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (S 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m.

S 19b Abs. 2 lit. c sowie $ 20 und $ 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begrûndung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit môglich, beizulegen.

4. Mitteilung durch Protokollauszug an

- Gemeinderat
- Stadtkanzlei
- Bau und lnfrastruktur
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